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BESCHLUSS (EU) 2018/... DES RATES 

vom ... 

über den im Namen der Europäischen Union  

im CETA-Ausschuss für Handel und nachhaltige Entwicklung,  

der mit dem umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA)  

zwischen Kanada einerseits und der Europäischen Union  

und ihren Mitgliedstaaten andererseits eingerichtet wurde,  

im Hinblick auf die Erstellung von Listen mit Personen,  

die willens sind, als Mitglieder der Sachverständigengruppen  

gemäß Kapitel dreiundzwanzig und Kapitel vierundzwanzig des Abkommens  

zu fungieren, zu vertretenden Standpunkt 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Im Beschluss (EU) 2017/37 des Rates1 ist die Unterzeichnung – im Namen der 

Europäischen Union – des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA) 

zwischen Kanada einerseits und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 

andererseits (im Folgenden „Abkommen“) vorgesehen. Das Abkommen wurde am 

30. Oktober 2016 unterzeichnet. 

(2) Im Beschluss (EU) 2017/38 des Rates2 ist die vorläufige Anwendung des Abkommens, 

einschließlich der Einrichtung des Gemischten CETA-Ausschusses und der 

Sonderausschüsse, vorgesehen. Diese Teile des Abkommens werden seit dem 

21. September 2017 vorläufig angewandt. 

(3) Der CETA-Ausschuss für Handel und nachhaltige Entwicklung ist gemäß Artikel 26.2 

Absatz 1 Buchstabe g des Abkommens eingesetzt worden. 

                                                 
1 Beschluss (EU) 2017/37 des Rates vom 28. Oktober 2016 über die Unterzeichnung — im 

Namen der Europäischen Union — des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens 
(CETA) zwischen Kanada einerseits und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 
andererseits (ABl. L 11 vom 14.1.2017, S. 1). 

2 Beschluss (EU) 2017/38 des Rates vom 28. Oktober 2016 über die vorläufige Anwendung 
des umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens (CETA) zwischen Kanada einerseits 
und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten andererseits (ABl. L 11 vom 
14.1.2017, S. 1080). 
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(4) Gemäß den Artikeln 23.10 und 24.15 des Abkommens, soll der CETA-Ausschuss für 

Handel und nachhaltige Entwicklung in seiner ersten Sitzung einen Beschluss zur 

Erstellung von Listen mit Personen erlassen, die willens sind, als Mitglieder der 

Sachverständigengruppe nach Kapitel dreiundzwanzig (Handel und Arbeit) und 

Kapitel vierundzwanzig (Handel und Umwelt) des Abkommens zu fungieren. 

(5) Daher ist es zweckmäßig, den im CETA-Ausschuss für Handel und nachhaltige 

Entwicklung im Namen der Union zu vertretenden Standpunkt anhand des beigefügten 

Beschlussentwurfs zur Erstellung von Listen mit Personen, die willens sind, als Mitglieder 

der Sachverständigengruppen gemäß Kapitel dreiundzwanzig und Kapitel vierundzwanzig 

des Abkommens zu fungieren, festzulegen — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Union in der ersten Sitzung des CETA-Ausschusses für Handel 

und nachhaltige Entwicklung, der mit dem umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommen 

(CETA) zwischen Kanada einerseits und der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten 

andererseits eingerichtet wurde, im Hinblick auf die Erstellung von Listen mit Personen, welche 

willens sind, als Mitglieder der Sachverständigengruppen gemäß Kapitel dreiundzwanzig und 

Kapitel vierundzwanzig des Abkommens zu fungieren, zu vertreten ist, beruht auf dem Entwurf 

eines Beschlusses des CETA-Ausschusses für Handel und nachhaltige Entwicklung, der dem 

vorliegenden Beschluss beigefügt ist. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Kommission gerichtet. 

Geschehen zu … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 
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